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12. Kundmachung: Geltungsbereich des Statuts der Haager Konferenz für Internationales Privat-
recht

13. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Staatsbürgerschaft der ver-
heirateten Frau

14. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Adoption von
Kindern

15. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung
von Anträgen auf Verfahrenshilfe

16. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Überstellung verurteilter Per-
sonen

17. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über die Über-
stellung verurteilter Personen

18. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über Geldwäsche sowie Ermittlung, Be-
schlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten

19. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über Staatsangehörigkeit
20. Kundmachung: Geltungsbereich der Übereinkunft über die vorläufige Anwendung zwischen

einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union des Übereinkommens auf
Grund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über den Ein-
satz der Informationstechnologie im Zollbereich

21. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M109 gemäß Rn. 2010 und
10 602 des ADR zur Beförderung von Heißplastikmassen als Materialien zur
Markierung auf Straßen

12. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Statuts der
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht

Nach Mitteilungen der Niederländischen Regierung haben folgende weitere Staaten ihre
Annahmeurkunden zum Statut der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht (BGBl. Nr. 21/1967,
letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 220/2001) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Annahmeurkunde:

Litauen 23. Oktober 2001
Sri Lanka 27. September 2001

Anlässlich der Hinterlegung seiner Annahmeurkunde hat Litauen zur Erleichterung des Verkehrs
zwischen den Mitgliedern und dem Ständigen Büro das „Ministry of Justice“ als innerstaatliches Organ
bestimmt.

Schüssel

13. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Staatsbürgerschaft der verheirateten Frau

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die Staatsbürgerschaft der verheirateten Frau (BGBl.
Nr. 238/1968, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 168/1999) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Côte d’Ivoire 2. November 1999
Kasachstan 28. März 2000
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Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat Jugoslawien am 12. März 2001 erklärt,
sich rückwirkend mit 27. April 1992 weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu erachten.

Schüssel

14. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Adoption von Kindern

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarates hat Polen seinen Vorbehalt zu Art. 7 Abs. 1 *)
des Europäischen Übereinkommens über die Adoption von Kindern (BGBl. Nr. 314/1980, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl. III Nr. 192/2001) ab 23. September 2001 für weitere fünf
Jahre verlängert.

*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 7/1997

Schüssel

15. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Übermittlung von Anträgen auf Verfahrenshilfe

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Schweiz am 11. September 2001 die
Adresse bei folgenden gemäß Art. 2 des Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung von
Anträgen auf Verfahrenshilfe (BGBl. Nr. 190/1982, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III
Nr. 172/2001) bestimmten zentralen Behörden *) geändert:

Zentrale kantonale Behörden:
Kanton: Luzern (LU)
Offizielle Sprache: Deutsch
Adresse: Obergericht des Kantons Luzern, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Kanton: Uri (UR)
Offizielle Sprache: Deutsch
Adresse: Landgericht Uri, Am Rathausplatz 2, 6460 Altdorf

*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 14/2001

Schüssel

16. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Überstellung verurteilter Personen

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen
(BGBl. Nr. 524/1986, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 156/2000) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Armenien 11. Mai 2001
Aserbaidschan 25. Jänner 2001

Anlässlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde haben diese Staaten folgende
Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Armenien:

In Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 4 des Übereinkommens erklärt Armenien, dass sich für die
Zwecke dieses Übereinkommens der Begriff „Staatsangehöriger“ auf jede Person bezieht, die zur Tatzeit
Staatsangehöriger der Republik Armenien war.
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Jedoch kann Armenien die Überstellung eines Strafgefangenen, der zur Tatzeit nicht
Staatsangehöriger der Republik Armenien gewesen ist, in die Republik Armenien bewilligen, wenn er/sie
im Zeitpunkt des Ersuchens ein Staatsangehöriger war.

In Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 4 des Übereinkommens erklärt Armenien, dass Ersuchen um
Überstellung verurteilter Personen und die beigefügten Schriftstücke mit einer Übersetzung in die
armenische Sprache oder in eine der Amtssprachen des Europarates oder in die russische Sprache
versehen sein müssen.

Aserbaidschan:

Vorbehalt:

Aserbaidschan erklärt hiermit, dass die Anwendung des in Art. 4 Abs. 5 des Übereinkommens
vorgesehenen Verfahrens nur durchgeführt wird, wenn dies mit dem innerstaatlichen Recht vereinbar ist.

Erklärungen:

In Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 3 des Übereinkommens erklärt Aserbaidschan, dass es das in
Art. 9 Abs. 1 lit. b des Übereinkommens vorgesehene Verfahren zur Gänze ausschließt.

Für die Zwecke dieses Übereinkommens erklärt Aserbaidschan, dass der Begriff „Staatsangehöriger“
im Verhältnis zur Republik Aserbaidschan die in Art. 52 der Verfassung der Republik Aserbaidschan
genannten Personen bedeutet.

Aserbaidschan erklärt, dass es das Justizministerium und den diplomatischen Weg für den
Geschäftsverkehr in Anwendung dieses Übereinkommens benützen wird.

In Übereinstimmung mit Art. 12 des Übereinkommens erklärt Aserbaidschan, dass Entscheidungen
über die Begnadigung und Amnestie von verurteilten Personen, die durch die Republik Aserbaidschan
überstellt worden sind, im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden Aserbaidschans erfolgen müssen.

In Übereinstimmung mit Art. 16 Abs. 7 des Übereinkommens verlangt die Republik Aserbaidschan,
dass ihr jede Durchbeförderung einer verurteilten Person durch ihr Hoheitsgebiet notifiziert wird.

In Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 3 des Übereinkommens erklärt Aserbaidschan, dass Ersuchen
um Überstellung und die beigefügten Unterlagen in Englisch oder Französisch übermittelt und mit einer
Übersetzung ins Aserbaidschanische versehen sein müssen.

Weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge haben Schweden am 24. November 2000 die
anlässlich der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde zu Art. 5 Abs. 3 abgegebene Erklärung *)
zurückgezogen und Kroatien am 28. Juni 2001 die anlässlich der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde
abgegebene Erklärung **) wie folgt geändert:

Gemäß Art. 3 Abs. 3 des Übereinkommens erklärt Kroatien, dass bei der Umsetzung ausländischer
Sanktionen in seinem Hoheitsgebiet das Verfahren gemäß den Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 lit. b und
des Art. 11 stattfinden wird.

Das schließt jedoch nicht die Anwendung des in Art. 9 Abs. 1 lit. a, das ist Art. 10 Abs. 1 und Art. 10
Abs. 2 des Übereinkommens, vorgesehenen Verfahrens in Fällen aus, in denen die andere Vertragspartei
nicht bereit ist, das in Art. 9 Abs. 1 lit. b und Art. 11 vorgesehene Verfahren anzuwenden, wenn dies für
die gegenständliche Überstellung erforderlich ist. In diesem Fall wird die Sanktion gemäß den
Bestimmungen des Art. 10 Abs. 1 oder des Art. 10 Abs. 2 des Übereinkommens durch eine
Gerichtsentscheidung abhängig von den Bedingungen der Überstellung angepasst und die Vollstreckung
der im Urteilsstaat verhängten Strafe fortgesetzt.

In Anwendung des in Art. 10 Abs. 1 oder in Art. 10 Abs. 2 des Übereinkommens vorgesehenen
Verfahrens kann Kroatien im Rahmen der vom Urteilsstaat festgesetzten Bedingungen der Überstellung
entscheiden, seine in Art. 12 des Übereinkommens vorgesehenen Rechte nicht ohne die Zustimmung des
Urteilsstaats auszuüben.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 524/1986
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 184/1995

Schüssel
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17. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Zusatz-
protokolls zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Dänemark (ohne Färöer und Grönland) am
10. September 2001 seine Ratifikationsurkunde zum Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die
Überstellung verurteilter Personen (BGBl. III Nr. 26/2001, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs
BGBl. III Nr. 175/2001) hinterlegt.

Schüssel

18. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von
Erträgen aus Straftaten

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Luxemburg am 12. September 2001 seine
Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und
Einziehung von Erträgen aus Straftaten (BGBl. III Nr. 153/1997, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 253/2001) hinterlegt.

Anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat Luxemburg nachstehende Vorbehalte
erklärt bzw. Erklärung abgegeben:

Vorbehalte:

In Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 4 des Übereinkommens sollen Art. 2 Abs. 1
und Art. 6 Abs. 1 des Übereinkommens nur auf die im Gesetz vom 19. Februar 1973 betreffend den
Verkauf medizinischer Substanzen und dem Kampf gegen Drogenabhängigkeit (Art. 8-1 Punkt 1) und in
Artikel 506-1, Punkt 1 des Strafgesetzbuches bezeichneten strafbaren Handlungen Anwendung finden.

In Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens werden die in Buchstabe a und b
dieses Absatzes vorgesehenen Verfahren betreffend die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke an
Personen, die von vorläufigen Maßnahmen und Einziehungsentscheidungen betroffen sind und sich im
Hoheitsgebiet Luxemburgs aufhalten, nur in Fällen zugelassen, wo sie in anderen, die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen regelnden Übereinkommen vorgesehen sind.

Bezüglich Art. 25 Abs. 3 des Übereinkommens müssen Ersuchen und solchen Ersuchen
beigeschlossene Schriftstücke in Französisch oder Deutsch verfasst oder mit einer Übersetzung ins
Französische oder Deutsche versehen sein.

In Übereinstimmung mit Art. 32 Abs. 2 des Übereinkommens dürfen nach Kapitel III des
Übereinkommens von Luxemburg erlangte Informationen oder Beweismittel ohne seine vorherige
Zustimmung von den Behörden der ersuchenden Vertragspartei nicht in anderen als in dem Ersuchen
bezeichneten Untersuchungen oder Verfahren verwendet oder übermittelt werden.

Erklärung:

In Übereinstimmung mit Art. 23 Abs. 2 des Übereinkommens wird der Generalstaatsanwalt als
Zentrale Behörde benannt, die für die Übermittlung von Ersuchen nach Kapitel III des Übereinkommens
für die Beantwortung solcher an Luxemburg nach dem selben Kapitel gerichteten Ersuchen
verantwortlich ist, um die Ersuchen zu erledigen oder sie den Behörden weiterzuleiten, die für ihre
Erledigung nach Art. 23 Abs. 1 des Übereinkommens zuständig sind.

Schüssel

19. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über Staatsangehörigkeit

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat Portugal am 15. Oktober 2001 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Übereinkommen über Staatsangehörigkeit (BGBl. III
Nr. 39/2000, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 198/2001) hinterlegt.

Schüssel
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20. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Übereinkunft
über die vorläufige Anwendung zwischen einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
des Übereinkommens auf Grund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische
Union über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Rates der Europäischen Union hat Portugal am
9. November 2001 seine Ratifikationsurkunde zur Übereinkunft über die vorläufige Anwendung zwischen
einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union des Übereinkommens auf Grund von Artikel K.3 des
Vertrags über die Europäische Union über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich
(BGBl. III Nr. 189/2000, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 51/2001) hinterlegt.

Schüssel

21. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multilateralen
Vereinbarung M109 gemäß Rn. 2010 und 10 602 des ADR zur Beförderung von
Heißplastikmassen als Materialien zur Markierung auf Straßen

Die Multilaterale Vereinbarung M109 gemäß Rn. 2010 und 10 602 des ADR zur Beförderung von
Heißplastikmassen als Materialien zur Markierung auf Straßen (BGBl. III Nr. 114/2001) wurde von der
Slowakei am 27. November 2001 unterzeichnet.

Schüssel


